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Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
 
Aufgrund von § 4 in Verbindung mit § 19 der Gemeindeordnung von Baden-
Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geän-
dert durch Art. 22 des Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469, 489) hat der Gemeinde-
rat am 12.12.2007 folgende Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
beschlossen (zuletzt geändert am 28.3.2012): 
 
 
§ 1 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
 
(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten den Ersatz ihrer Auslagen und ihres Verdienstausfalls 
nach einheitlichen Durchschnittssätzen. Für Personen, die keinen Verdienst haben und 
den Haushalt führen, gilt als Verdienstausfall das entstandene Zeitversäumnis. 
Der Durchschnittssatz beträgt bei einer zeitlichen Inanspruchnahme  

• bis zu 3 Stunden 15 € 
• von mehr als 3 bis 6 Stunden 30 €   
• von mehr als 6 Stunden 50 € 

 
(2) Servicekräfte im Bereich Repräsentation und Städtepartnerschaften erhalten eine Ent-
schädigung bei einer zeitlichen Inanspruchnahme 

• bis zu 3 Stunden 15 € 
• von mehr als 3 bis 6 Stunden 30 €   
• von mehr als 6 Stunden 50 € 

 
(3) Für die ehrenamtliche Mitwirkung bei Bestattungen wird pro Bestattung eine Ent-
schädigung in Höhe von 20 € gewährt. 
 
(4) Wahlhelferentschädigung                  

1. Mitglieder des Wahlvorstands sowie die erforderlichen Hilfskräfte erhalten eine 
Entschädigung bei einer zeitlichen Inanspruchnahme  

• bis zu 3 Stunden 15 € 
• von mehr als 3 bis 6 Stunden 30 € 
• von mehr als 6 Stunden 50 € 

2. Hausmeistertätigkeit für die Wahl (umfasst komplettes Wochenende bzw. alle 
mit der Wahldurchführung verbundenen Tätigkeiten im Bereich des jeweiligen 
Wahllokals) pauschal 50 €. 

3. §4 dieser Satzung (Fahrtkostenerstattung) findet keine Anwendung. 
 
(5) Abweichend von dieser Regelung erhalten ehrenamtlich Tätige, welche  

1. Transferleistungen nach SGB II; SGB XII; AsylbLG oder nach dem Bundesversor-
gungsgesetz erhalten, eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 3,- € je Stunde. 
Auslagen werden in voller Höhe ersetzt.  

2. in der Sprachhilfe tätig sind, folgende Vergütung bzw. Aufwandsentschädigung 
• SprachhelferInnen 10 €/Stunde 
• MentorInnen 12,50 €/Stunde 
• OrganisatorInnen 32 € pro Gruppe im Monat. Zusätzlich erhalten sie eine 

Pauschale für Sachaufwendungen in Höhe von 4 € pro Gruppe und Mo-
nat. 
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§ 2 findet keine Anwendung. 
 
(6) Entschädigung für Erhebungsbeauftragte nach § 11 Abs. 4 Zensusgesetz 2011  
1. Erhebungsbeauftragte erhalten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine Aufwandsent-
schädigung wie folgt: 
a) Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis gemäß § 7 ZensG 2011  
pro erfolgreich durchgeführtem Interview   8,50 € 
pro erfolglos gebliebenem Kontaktversuch (Existenzfeststellung)   2,50 € 
pro Befragung eines sensiblen Sonderbereichs 15,00 € 
pro erfolgreich durchgeführtem Interview nicht sensiblen Sonderbereich   7,50 € 
pro erfolglos gebliebenem Kontaktversuch in nicht sensiblem Sonderbereich    2,50€ 
b) Gebäude- und Wohnungszählung gemäß § 6 ZensG 2011  
pro Ersatzvornahme bei Gebäuden und Wohnungen   7,50 € 
 
2. §§ 2 und 4 finden keine Anwendung. 
3. Abs. 6 gilt befristet für die Zeit vom 01.02.2011 bis 30.06.2012 
 
§ 2 Berechnung der zeitlichen Inanspruchnahme 
 
(1) Der für die ehrenamtliche Tätigkeit benötigten Zeit wird je eine halbe Stunde vor 
ihrem Beginn und nach ihrer Beendigung hinzugerechnet (zeitliche Inanspruchnahme). 
Beträgt der Zeitabstand zwischen zwei ehrenamtlichen Tätigkeiten weniger als eine 
Stunde, so darf nur der tatsächliche Zeitabstand zwischen Beendigung der ersten und 
Beginn der zweiten Tätigkeit zugerechnet werden. 
 
(2) Die Entschädigung wird im Einzelfall nach dem tatsächlichen, notwendigerweise für 
die Dienstverrichtung entstandenen Zeitaufwand berechnet. 
 
(3) Für die Bemessung der zeitlichen Inanspruchnahme bei Sitzungen ist nicht die Dau-
er der Sitzung, sondern die Dauer der Anwesenheit des Sitzungsteilnehmers maßge-
bend. Die Vorschriften des Absatzes 1 bleiben unberührt. Besichtigungen, die unmittel-
bar vor oder nach einer Sitzung stattfinden, werden in die Sitzung eingerechnet. 
 
(4) Die Entschädigung für mehrmalige Inanspruchnahme am selben Tag darf zusam-
mengerechnet 50 € nicht übersteigen. 
 
 
§ 3 Aufwandsentschädigung 
 
(1) Stadträte erhalten für die Ausübung ihres Amtes eine Aufwandsentschädigung. 
Diese beträgt: 
a) als monatlicher Grundbetrag zur Deckung des persönlichen Aufwands und für die 
Tätigkeit außerhalb von Buchstabe b) 80 € 
b) als Sitzungsgeld für Sitzungen und Besichtigungen des Gemeinderats, des Ältesten-
rats, der Ausschüsse, Beiräte, Aufsichtsräte, Verbands- und Gesellschafterversammlun-
gen, Eigenbetrieben, interkommunalen Ausschüssen und Kommissionen sowie sonsti-
gen Gremien und für Sitzungen der Fraktionen, je Sitzung 40 €. 
Bei mehreren, unmittelbar aufeinanderfolgenden Sitzungen wird der Betrag nach Buch- 
stabe b) nur einmal gezahlt. 
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(2) Die Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen erhalten zum Ausgleich ihres zusätz-
lichen Aufwands eine weitere monatliche Entschädigung in Höhe von 120 €. 
 
 
§ 4 Fahrtkostenerstattung 
 
(1) Bei Dienstverrichtungen außerhalb des Stadtgebietes erhalten ehrenamtlich Tätige 
neben der Entschädigung nach § 1 Abs. 1,2 und 4 und § 3 eine Reisekostenvergütung 
in entsprechender Anwendung der Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.  
 
(2) Ehrenamtlich Tätige, die nach § 1 Abs. 2 und 4 entschädigt werden, erhalten zusätz-
lich eine Fahrtkostenerstattung für Fahrten innerhalb des Stadtgebietes. Die Berechnung 
erfolgt in entsprechender Anwendung der Bestimmungen des Landesreisekostengeset-
zes. 
 
 
§ 5 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 20.  
April  2005   außer Kraft.  
Die Änderung vom 11.11.2009 tritt am 28. Dezember 2009 in Kraft. 
Die Änderung vom 28.3.2012 tritt am 5.April 2012 in Kraft 
 
§ 1 Abs. 6 gilt befristet vom 1.2.2011 bis 30.6.2012 
 
 
 
 
ausgefertigt am 29.3.2012     ____________________________ 
        Bolay, Oberbürgermeister 
 


